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zum ULV-Ausschuss am 30.09.2015, TOP 6 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 17.09.2015 
Az. F 2 / HH 2016 / ULV-Ausschuss Zuständig: Frau Brigitte Keller,  08092-823-211 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
ULV-Ausschuss am 30.09.2015, Ö 

 

Vorplanung Haushalt 2016 für das Teilbudget des ULV-Ausschusses und Kommunale 
Abfallwirtschaft (KAW) 

Anlage_1_Teilhaushalt_ULV_ohne_KAW 
Anlage_2_Investitionsplan_2016 
Anlage_3_Teilhaushalt Kommunale_Abfallwirtschaft 
Anlage_4_Überblick_Rückstellungen_KAW_2015  

Sitzungsvorlage 2014/2325 

I. Sachverhalt: 

Cockpit: 

Die Entwurfsplanung der Fachbereiche für den ULV-Ausschuss ergibt ein Teilbudget in Höhe 

von 4.757.250 €. Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 27.07.2015 vorgegebene Eckwert in 

Höhe von 4,9 Mio € wird um 142.750 € bzw. 2,9 % unterschritten. Der Eckwert wurde ge-

genüber dem Vorjahr um 200.000 € erhöht.  

Entwicklung des Eckwertes im ULV-Ausschuss:  
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Der Eckwert des ULV-Ausschusses wurde seit 2010 um 500.000 € erhöht, das entspricht 

einer Steigerung in 6 Jahren um 11,4 % bzw. 1,9 % pro Jahr.  

In den Vorverhandlungen des Finanzmanagements wurden auch heuer wieder Korrekturen 

vorgenommen. Vom Erstentwurf der Sachgebiete bis zu dieser Vorlage wurden Kürzungen 

in Höhe von rund 250.000 € vorgenommen (Vorjahr: 600.000 €). Zu Pauschalkürzungen kam 

es dabei nicht. Das Teilbudget des ULV-Ausschusses macht rund 8 % des Gesamtvolumens 

der Ergebnisrechnung aus. Entwicklung: 

 

Darstellung der Planerfüllung seit 2008: 

 

Die IST-Ergebnisse blieben bis auf die Jahre 2011 und 2012 teilweise erheblich hinter den 

Planungen zurück. 2011 war eine Sondersituation wegen der Periodenbereinigung bei der 

Schülerbeförderung, deshalb wurde in diesem Jahr die Planung um 12,2 % überschritten. 

Auch 2012 gelang wegen Abrechnungsveränderungen mit dem ÖPNV die Planeinhaltung 

nicht. Es gab eine Überschreitung von 10,2 %. Folgerichtig wurde 2014 der Eckwert um 

200.000 € nach oben angepasst. 2015 liegt die Entwicklung deutlich über der des Vorjahres, 

was auch auf unterschiedliche Periodenbuchungen zurückzuführen sein kann.  

 

Kostenträgerbetrachtung: 
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Die teuersten bzw. steuerungsrelevantesten Produkte und Bereiche sowie die freiwilligen 

Leistungen im Überblick: 

 

1) Beförderungskosten für die unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge an Berufsschulen 

(derzeit Wasserburg und München). 

2) Beendigung des Nachtexpress 

3) Höhere Unterhaltskosten vor dem Hintergrund der Straßenverkehrsmessung, hier insb. 

Unterhaltskosten zur Verbesserung der Straßengriffigkeit. 

Die Personalaufwendungen im Teilbudget des ULV-Ausschusses (ohne KAW, eigene Dar-

stellung wegen kostenrechnender Einrichtung) haben sich wie folgt entwickelt: 

 

Die Personalkosten steigen von 3.143.735 € (IST 2010) um 770.805 € bzw. 24,5 % auf 

3.914.540 € (Plan 2016), d.h. durchschnittlich pro Jahr um 4,1 %. Die feststehende und ein-

kalkulierte Tarifsteigerung ab 1.1.2016 beträgt + 2,5 % bei den Beschäftigten und + 2,3 % ab 

1.3.2016 bei den Beamten.  

Die Steigerung von Plan 2015 auf Plan 2016 beträgt 106.850 € bzw. 2,8 % und liegt damit 

nur geringfügig über den Tarifsteigerungen. Nennenswerte Personalveränderungen im Teil-

budget gibt es nicht. Die über der Tarifsteigerung liegende Erhöhung ist weitgehend auf Hö-

hergruppierungen und Stufenerhöhungen zurückzuführen. 

 

Vertiefende Darstellung: 
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Der ULV-Ausschuss ist im Rahmen der Haushaltsplanung direkt zuständig für die nachfol-

genden 14 Teilbudgets des Haushalts, zusätzlich noch die Kommunale Abfallwirtschaft 

(720). 

 

Über alle 14 Budgets wurde der vom Kreistag vorgegebene Eckwert um 142.750 € bzw. 2,9 

% unterschritten. Weitere Spielräume für Senkungen ohne Aufgaben zu verändern werden 

nicht gesehen. Es müsste an die freiwilligen bzw. gestaltbaren Leistungen wie Wirtschafts-

förderung, Landschaftspflegeverband oder Wohnungsbauförderung herangegangen werden. 

Entsprechende Diskussionen wurden vor dem Hintergrund enormer zusätzlicher Bedarfe in 

Folge des Themas „Asyl“ bereits eingeleitet. Es ist beabsichtigt in der ersten Haushaltsle-

sung des Kreis- und Strategieausschusses am 9.11.2015 über den Fortbestand der freiwilli-

gen Leistungen im Kreishaushalt zu diskutieren. 

Größere Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr innerhalb einzelner Budgets entstanden 

bei: 

 

1) 112 – ÖPNV - Nachtexpress: Die Haushaltsmittel für den Nachtexpress wurden aus dem 
Haushalt gestrichen. 
 

2) 113 – Schülerbeförderung: Es wurden Beförderungskosten für die unbegleiteten Minder-

jährigen Flüchtlinge an Berufsschulen (derzeit Wasserburg und München) eingeplant. Ob 

diese zusätzlichen Mittel ausreichen, kann derzeit nicht beurteilt werden. 

 

3) 320 – KfZ-Zulassungsstelle: Mehreinnahmen durch steigende Fahrzeugzahlen im über-

lassenen Kostenaufkommen eingeplant. 
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4) 330  – Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Mit Blick auf die seit Jahren zu beobach-

tenden Steigerungen im überlassenen Kostenaufkommen wurden die Ansätze spürbar an-

gehoben. 

5) 340 – Veterinäramt, Verbraucherschutz: Niedrigere Personalkosten wegen neuer Ent-

geltregelung für Tierärzte sowie höhere Erträge im überlassenen Kostenaufkommen nach 

den Erfahrungswerten der Vorjahre geplant. 

6) 420 – Bauamt: Trotz stabil hoher Baugenehmigungszahlen (IST 2014: 830 Baugenehmi-

gungen) gehen die Erträge weiter zurück. Dies ist Folge des mit der Baurechtsnovelle einge-

leiteten Wandels der Bauaufsichtsbehörden von der Genehmigungsbehörde (präventives 

Handeln) zur Eingriffs- und Verfolgungsbehörde. Dieser Umstand führt auch dazu, dass das 

Personal 2015 aufgestockt werden musste. 

7) 910 - Kreisstraßenunterhalt: Die Unterhaltskosten wurden vor dem Hintergrund der 

Straßenverkehrsmessung (Verbesserung der Straßengriffigkeit) erhöht.  

Kennzahlen: 

In fast allen staatlichen Sachgebieten sind Vergleiche aufgebaut. Der Landkreis nimmt seit 

2006 an der Vergleichsgruppe im Bayer. Innovationsring teil. Abgestimmte Daten sind im 

jeweiligen Haushaltsplan eines Jahres bzw. im Berichtswesen an die Politik dargestellt.  

Steuerbarkeit der Budgets: 

 
Zum ÖPNV hat der ULV-Ausschuss einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass mittel- bis lang-

fristig ein Kostendeckungsgrad von 50 % erreicht werden soll. Dieses Ziel wurde nun er-

reicht. Der Kostendeckungsgrad liegt erstmals bei 53,1 %. Im ersten Jahr der Messung 2002 

lag er bei 25,5 %. 

Im Sinne einer strategischen Zukunftsausrichtung soll der Kostendeckungsgrad von über 50 

% nun stabilisiert und in den nächsten 10 Jahren auf 60 % gesteigert werden. Die Grundla-

gen hierfür sollen durch sehr gute Fahrplanangebote und gezielte Investitionen in den ÖPNV 

erreicht werden. Dies sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze und steigert die Einnahmen der 

Gemeinden an der Gewerbesteuer. Gleichzeitig gilt es aber auch, die Mittagsbetreuung an 

den Schulen mit einer optimalen Fahrplangestaltung sicherzustellen. Bei schlechten Auslas-

tungsgraden wird nach Alternativen gesucht. So kann langfristig mehr Effizienz und Effektivi-

tät erreicht werden. 

Die staatlichen Aufgaben sind durch die Politik nicht steuerbar, der Personaleinsatz dafür 

schon.  

In der Anlage 1 sind die Pläne der einzelnen Kostenstellen beigelegt, die pro Budget die 

Erträge und Aufwendungen in den Ergebniskonten darstellen und damit einen detaillierteren 

Einblick in die Finanzstruktur der einzelnen Budgets geben. Die letzte Zeile 300 (Ergebnis) 

stellt den Kreisumlagenbedarf der jeweiligen Kostenstelle (= Budget) dar sowie die Abwei-

chung zum Vorjahr (letzte Spalte). 

Investitionen: 
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Bei der Haushaltsplanung wurde der im Rahmen der Finanzleitlinie des Kreistages gefasste 

Beschluss eingehalten und nur neue Investitionen in den Haushalt aufgenommen, deren 

jeweiliges Gesamtplanungsvolumen 200.000 € nicht überschreitet.  

 

Projekte die über 200.000 Euro liegen werden weiter hinten dargestellt. Diese können vom 

ULV-Ausschuss für die Warteliste beantragt werden. 

 

Investitionen 2016 Straßenbau: 
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Sonstige Investitionen der Kostenstellen: 
 

 
 

Der komplette Investitionsplan des ULV-Ausschusses findet sich in Anlage 2. Das komplette 

Investitionsvolumen liegt um 589.201 € unter dem des Vorjahres (1.472.521 €). 

 

Warteliste: 

 

Folgende Projekte befinden sich aus Vorjahren auf der Warteliste: 

 

Projekt Investitions-

nummer 

Derzeitige 

Projektgesamtkosten,  
teilweise Schätzungen 

EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – 

Abschnitt Schaurach (2. BA) 910-09-003 755.000 

EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf 910-04-004 >1.200.000  

EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis Seeschneider Kreuzung 910-08-007 505.000 

 
Folgende weitere Projekte konnten nicht in den Haushalt eingestellt werden. Der ULV-

Ausschuss hat in seiner Sitzung am 23.7.2015 beschlossen diese auf die Warteliste zu set-

zen. Der Kreis- und Strategieausschuss berät in seiner Sitzung am 12.10.2015 und der 

Kreistag am 26.10.2015 über die Warteliste. Der Kreistag hat darüber zu beschließen, ob 

Maßnahmen von der Warteliste in den Haushalt aufgenommen werden. 
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1. EBE 12 – Sanierung der Brücke über die Moosach (200.000 €): Die turnusgemäßen 

Überprüfungen haben ergeben, dass der gesamte Überbau der 51 Jahre alten Brücke 

(Fahrbahn, Kappen und Geländer) entfernt, die Abdichtungen erneuert und der Überbau 

wieder neu aufgebaut werden muss. Es ist mit Kosten von 200.000 € zu rechnen. Die Maß-

nahme ist dringlich und in Priorität 1 eingestuft. 

 

Der ULV-Ausschuss sollte eine Empfehlung abgeben, ob diese Maßnahme von der 

Warteliste genommen werden soll. 

 

2. EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck (820.000 €): Bei der Zustandsbewertung liegt dieser 

5,050 km lange Abschnitt an der viertschlechtesten Stelle. Bei einem reinen Deckenbau ist 

mit 500.000 Euro, bei einer zusätzlichen Tragschichtverstärkung mit 820.000 Euro zu rech-

nen.  Es wird vorgeschlagen die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen.  

 

3. EBE 15: Deckenbau Antholing – Landkreisgrenze (585.000 €): Bei der Zustandsbewer-

tung der Kreisstraßen liegt der ca. 2 km lange Abschnitt an der letzten Stelle. Erst eine Bohr-

kernuntersuchung kann Aufschluss über den Umfang der Arbeiten liefern. Ein reiner De-

ckenbau würde ca. 230.000 € kosten; wenn noch eine Tragschicht eingebaut werden muss, 

liegt man bei ca. 325.000 €.  

 

Der ULV-Ausschuss sollte eine Empfehlung abgeben, ob diese Maßnahme von der 

Warteliste genommen werden soll. 

 

4. EBE 15: Deckenbau Kulbing – St. 2079 (325.000 €): Bei der Zustandsbewertung liegt 

dieser 1,100 km lange Abschnitt auf einem der letzten Plätze. Erst eine Bohrkernuntersu-

chung kann Aufschluss darüber geben, ob zum Deckenbau eine zusätzliche Tragschichtver-

stärkung erforderlich ist. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme auf der Warteliste zu belas-

sen. 

 

Der ULV-Ausschuss sollte eine Empfehlung abgeben, ob diese Maßnahme von der 

Warteliste genommen werden soll. 

 

5. EBE 14: Deckenbau Egmating – Neuorthofen (200.000 €): Bei der Zustandsbewertung 

liegt dieser 1,200 km lange Abschnitt in der fünftschlechtesten Wertung. Bei einem Decken-

bau ist mit 110.000 €, bei einer zusätzlichen Tragschichtverstärkung mit 200.000 Euro zu 

rechnen. Es wird vorgeschlagen die Maßnahme auf der Warteliste zu belassen. 

 

Der ULV-Ausschuss sollte eine Empfehlung abgeben, ob diese Maßnahme von der 

Warteliste genommen werden soll. 

 

Kommunale Abfallwirtschaft (Kostenrechnende Einrichtung): 

Die Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) wird im Kreishaushalt als sog. kostenrechnende Ein-

richtung abgebildet.  
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Für die Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 6.227.599 € Er-

träge (7.016 € weniger als im Vorjahr) und 7.516.799 € Aufwendungen (443.623 € weniger 

als im Vorjahr) eingeplant. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.289.200 € geplant 

(Vorjahr: 636.961 €). Es wird geplant, in dieser Höhe vorhandene Gebührenausgleichsrück-

stellungen aufzulösen. Die Gebührenausgleichsrückstellung hat ein Volumen in Höhe von 

1.828.198,62 € (Stand: 31.12.2014) und wird bei Eintreten dieser Planung nahezu aufge-

zehrt sein. 

 

Die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen kann der Anlage 3 entnommen werden.  

 

Der Überblick über die Rückstellungen der Anlage 4. 

 
Die detaillierte Auflistung der Kostenträger kann ebenfalls der Anlage 3 entnommen wer-

den. Hier eine Übersicht: 

 

 
 
Folgende Investitionen sind in der Kommunalen Abfallwirtschaft geplant:  
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Die Kommunale Abfallwirtschaft löst für die Kreisumlage keine Konsequenzen aus. Die Fi-

nanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt. 

 

Auswirkung auf Haushalt: 

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des ULV-Ausschusses werden im Haushalt 2016 

Mittel in Höhe von netto 4.757.250,13 € eingeplant, das liegt um 142.750 € unter dem Eck-

wert und um 3.916 € unter dem Ansatz des Vorjahres 

Für Investitionen werden 2016 insgesamt 883.320 € eingeplant, das sind 589.201 € weniger 

als im Vorjahr.  

Für die Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden 6.227.599 € Er-

träge und 7.516.799 € Aufwendungen eingeplant. Damit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 

1.289.200 € geplant. In dieser Höhe werden die vorhandenen Gebührenausgleichsrückstel-

lungen reduziert. Auswirkungen auf die Kreisumlage entstehen aus diesem Bereich nicht, 

allerdings wird die Gebührenausgleichsrückstellung zum Jahresende 2016 nahezu aufge-

braucht sein. 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
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1. Für den Teilhaushalt des ULV-Ausschusses (14 Budgets) werden im 

Haushalt 2016 Mittel in Höhe von netto 4.757.250 € eingeplant. 

2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 883.320 € eingeplant. 

3. Für die Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft werden -

6.227.599 € Erträge und 7.516.799 € Aufwendungen eingeplant. Damit wird 

ein Fehlbetrag in Höhe von 1.289.200 € geplant. Die Gebührenausgleichs-

rückstellung wird entsprechend reduziert. Für Investitionen werden 289.000 

€ geplant. 

4. Folgende Projekte bleiben auf der Warteliste: 

 

1. EBE 9: Ausbau Abschnitt Schaurach mit 755.000 €.  

2. EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf mit >1.200.000 € 

3. EBE 8: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen mit 505.000 €  

4. EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck mit 820.000 €. 

 

5. Dem Kreis-und Strategieausschuss wird folgender Beschluss 

vorgeschlagen: 

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

 

Folgende Projekte werden von der Warteliste genommen und in den 

Haushalt 2016 zusätzlich eingeplant: 

1. Das Projekt EBE 12 – Sanierung der Brücke über die Moosach mit 

200.000 €  

2. Das Projekt EBE 15 – Deckenbau Antholing – Landkreisgrenze mit 

585.000 €  

3. Das Projekt EBE 15 – Deckenbau Kulbing – St. 2079 mit 325.000 €  

4. Das Projekt EBE 14 – Deckenbau Egmating – Neuorthofen mit 200.000 €. 

 

Damit erhöhen sich die Investitionskosten im Teilbudget des ULV-Ausschusses 

(Summe incl. KAW) von 1.172.320 € um 1.310.000 € auf 2.482.320 €. 

 

gez. 
 
 
Frau Brigitte Keller 
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